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Inhalt: 

Schulträgerwechsel für die Gesamtschule „Pestalozzi“ Lychen – Schulträger Stadt Lychen 
auf den Landkreis Uckermark gem. Brandenburgischem Schulgesetz (BbgSchulG)   

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten 

zusätzl. ca. 23 T€/Jahr 
Haushaltsstelle 

28010.67200 

Haushaltsjahr 

2008  Mittel stehen zur Verfügung 

 Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung: 

      € 

Deckungsvorschlag: 

      

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt auf der Grundlage des Beschlusses der Stadt Lychen vom 
17.12.2007 die Übernahme der Schulträgerschaft gem. BbgSchulG von der Stadt Lychen 
auf den Landkreis Uckermark für die Gesamtschule „Pestalozzi“ Lychen abzulehnen. 

zuständiges Amt:      
Schulv./Kultur  Uwe Falke  Marita Rudick  Klemens Schmitz 
  Amts-/Referatsleiter  2. Beigeordnete  Landrat 
 
abgestimmt mit Dez./Amt/Ref.: Name Unterschrift 
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KBA 12.03.08       
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KT 16.04.08       
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Begründung: 
 

Der Schulträgerwechsel erfolgt gem. § 105 Abs. 2 i. V. m. §§ 100 und 142 des Bran-
denburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) durch inhaltlich übereinstimmende Be-
schlüsse gem. § 35 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) und § 29 Abs. 2 der Land-
kreisordnung (LKrO) vom abgebenden Schulträger (Stadt Lychen) und übernehmen-
den Schulträger Landkreis Uckermark. Der vorliegende Antrag auf Wechsel der Trä-
gerschaft gilt für die nachfolgend aufgeführte weiterführende allgemein bildende 
Schule  

Gesamtschule „Pestalozzi“ Lychen. 
 
Der Schulträgerwechsel wird mit Genehmigung durch das Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport (MBJS) nach § 104 Abs. 2 des BbgSchulG wirksam.  
 
Der Antrag des abgebenden Schulträgers vom 19.12.2007 ist als Anlage 1 beigefügt.  
 
In der Vorlage Nr. 0124/07 der Stadt Lychen wird als Grund für den beantragten  
Schulträgerwechsel zum 01.01.2008 u. a. angeführt, dass dadurch finanzieller Mehr-
aufwand von der Stadt Lychen abzuwenden ist. 
 
Gegenwärtig besuchen die Gesamtschule „Pestalozzi“ Lychen lt. Angaben der Stadt 
271 Schüler (Sek. I 174 Schüler, Sek. II 97 Schüler), davon 6 Schüler aus dem Bun-
desland Mecklenburg-Vorpommern und 42 Schüler aus dem Landkreis Oberhavel. 
Eine Jahrgangsstufe 11 konnte wegen einer zu geringen Bewerberzahl 2007/08 nicht 
mehr gebildet werden, wodurch  diese Gesamtschule nach dem Schulstrukturgesetz 
i. V. m. dem BbgSchulG ab dem 01.08.2008 zu einer Oberschule wird.  Die in 
2008/09 in der Sek. II allein verbleibende Jahrgangsstufe 13 ist somit auslaufend. 
 
Das Wahlverhalten der Schüler bzw. Eltern beim Wechsel in die Jahrgangsstufe 7 ist 
unabhängig von der Schulträgerschaft und wird von den Möglichkeiten und Angebo-
ten der in der Region vorhandenen Schulen beeinflusst. Daraus erklärt sich, dass 52 
Schüler aus Templin die Schule in Lychen besuchen, um an der Gesamtschule z. B. 
das Abitur abzulegen, was in Templin an dieser Schulform nicht möglich ist. Für die-
se Schüler wurden die Schülerbeförderungskosten lt. Satzung  bisher übernommen. 
In der Region Templin/Lychen stehen ab dem Schuljahr 2008/09 folgende Schulfor-
men als weiterführende allgemein bildende Angebote in öffentlicher Trägerschaft zur 
Verfügung: 

    - Gymnasium in Templin 
    - Oberschule in Templin 
    - Oberschule in Lychen 
 

Mit entscheidend ist auch der bauliche Zustand der jeweiligen Schulen. Erfahrungs-
gemäß entfalten sanierte Schulen eine  zusätzliche Sogwirkung. 
 
Das eigene Schüleraufkommen in Lychen (Auszüge SEP lt. Anlage 2) wird zur Er-
richtung von Klassen der Jahrgangsstufe 7 (mindestens 30 Schüler lt. Verwaltungs-
vorschrift – Unterrichtsorganisation 2007/08 und 2008/09 vom 20.12.2006, Pkt. 7 
Abs. 2) nicht ausreichen, da von den Schülern auch andere Schulformen angewählt 
werden (z. B. Gymnasium Templin). Da die Schulform Gesamtschule nicht mehr als 
Angebot zur Verfügung steht, ist davon auszugehen, dass Schüler aus der Stadt 
Templin und der Gemeinde Boitzenburger Land kaum im bisherigen Umfang den 
Schulstandort Lychen wählen werden und es bleibt abzuwarten, ob es zur Errichtung 
von 7. Klassen für das Schuljahr 2008/09 kommt.    
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Aufgrund der vorhandenen Schülerzahl allein aus der Pannwitz-Grundschule Lychen  
ist in den Folgejahren unter den zzt. gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen 
keine Errichtung von 7. Klassen an der Sek. I-Schule Lychen zu erwarten. Als Folge 
daraus wäre ab dem Schuljahr 2008/09 an der Oberschule Lychen dann für max. 3 
Schuljahre der Schulbetrieb abzusichern. 
 
Bei einer Ablehnung der Übernahme der Schulträgerschaft durch den Landkreis U-
ckermark ist dieser nach § 142 Satz 3 BbgSchulG verpflichtet, die laufenden Kosten 
für die Schüler aus dem Gebiet des Schulträgers Lychen zu tragen. Für die Schüler 
aus dem übrigen Kreisgebiet trägt der Landkreis Uckermark auf der Grundlage des § 
116 BbgSchulG bereits die laufenden Kosten für den Schulbetrieb (im Jahr 2006 = 
64,5 T€ gesamt  bei 243,00 €/Schüler).  Wird der Schulkostenbeitrag aus 2006 zu 
Grunde gelegt, würde sich dieser um ca. 23 T€/Jahr erhöhen. Die finanzielle Entlas-
tung der Stadt Lychen tritt demzufolge  auch ein, ohne den Schulträgerwechsel zu 
vollziehen. Bei weiterhin sinkenden Schülerzahlen erhöhen sich aber auch die Beträ-
ge je Schüler/Jahr, da die Fixkosten i. d. R. gleich bleibend  sind und der Schullas-
tenausgleich nach dem Brandenburgischen Finanzausgleichgesetz (BbgFAG) somit  
niedriger ausfällt. Geringer werdende schülerbezogene Kosten (z. B.  Kosten für 
Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial) wirken sich auf die Gesamtkosten nur in 
sehr geringem Umfang aus. 
 
Investive Baukosten verbleiben beim Schulträger und sind nicht umlagefähig. Der 
bisherige Schulträger ist weiterhin für die Betreibung der Schule zuständig und kann 
dadurch alle Möglichkeiten des Schulstandortes wie bisher nutzen. 
Das sonstige Personal (Schulsachbearbeiter, Hausmeisterstelle anteilig) verbleibt bei 
der Stadt Lychen. 
 
Bei einem Trägerwechsel, auch bei einem nicht gesicherten Schulstandort, müsste 
dieses Personal durch den Landkreis Uckermark übernommen werden. Eine Aufsto-
ckung des Personalbestandes ist nicht zu vertreten.  
Bei einem Schulträgerwechsel würden das Schulgebäude mit dem gesamten Inven-
tar und das für den Schulbetrieb notwendige Grundstück grundsätzlich in das Eigen-
tum des neuen Schulträgers Landkreis Uckermark mit einer Zweckbindung überge-
hen. Die Stadt Lychen hätte nach einer Schulauflösung einen Rückgabeanspruch, 
wenn der Landkreis das Grundstück nicht mehr schulisch nutzt. Der Landkreis U-
ckermark investiert als Schulträger grundsätzlich nur in gesicherte Schulstandorte, 
was bei einer umfassenden Betrachtung ebenfalls zu berücksichtigen ist. 
 
Verbleibt  die Schule in Trägerschaft der Stadt Lychen, verbleibt somit auch das 
Grundstück in der Verfügungsgewalt der Stadt. Nach einer Schulauflösung kann die 
Stadt das Grundstück für andere städtische Zwecke unmittelbar weiternutzen. 
 
Nach Abwägung aller aktuell vorliegenden Fakten ist die Ablehnung des Antrages 
der Stadt Lychen zur Übergabe der Gesamtschule „Pestalozzi“ Lychen an den Land-
kreis Uckermark eine vernünftige und wirtschaftliche Lösung. 
 
Die Stellungnahme der Schulkonferenz (Anhörung  lt. § 91 Abs. 3 Pkt. 1 BbgSchulG) 
liegt lt. Schreiben der Stadt Lychen vom 30.01.2008 vor (Anlage 3). Ergänzend er-
folgte eine weitere Anhörung durch den Landkreis nochmals gegenüber Schulkonfe-
renz und Kreisschulbeirat gem. dieser Vorlage. Eingehende Stellungnahmen werden 
vor der Beschlussfassung durch den Kreistag nachgereicht. 
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